
Vergütungsvereinborun g

zwischen

-nochfolgend Mondont-
und

Herrn Rechtsonwolt Dr. Jon Moritz, Stielerstr.3 (Bovorioring),80336 München
-nochfolgend Rechtsonwolt-

I . Gesetzliche Vergütung

Für den erteilten Auftrog

in Sochen

wegen

wird vereinbort. doss die Tötigkeit des Rechtsonwolts entsprechend den gesetzlichen
Besiimmungen, insbesondere dem Rechtsonwoltsvergütungsgesetz (RVG) vergütet wird.

2. Vergüiung für Berotung und Gutochten

lst Gegenstond des Auftroges (ouch) eine Berotung
die Erstellung eines Gutochtens, so vereinboren die
Abs. I RVG, doss diese Tötigkeit in entsprechender
Verbindung mii Nr. 2300 Vergütungsvezeichnis RVG
gesetzlichen Bestimmungen unberührt.

(mit Ausnohme der Erstberotung) oder
Vertrogsteile hiermit gemöß S$ 4, 34
Anwendung von $ 2 Abs. 2 RVG in
vergütet wird. lm übrigen bleiben die

3. Wichtige Hinweisel

o) Der Mondont wird dorouf hingewiesen, doss sich die Höhe der gesetzlichen Gebühren
noch dem jeweiligen Gegensiondswert richtet.

b) Der Mondont wird dorouf hingewiesen, doss für die in Ziffer 2. genonnten Auftröge dos
Rechtsonwoltsvergütungsgesetz (RVG) ousdrücklich keine Gebühren bestimmt und doher
noch $ 34 RVG der Rechtsonwolt ouf eine Gebührenvereinborung hinwirken soll.

c) Der Mondont wird dorouf hingewiesen, doss die gegnerische Portei, ein
Verfohrensbeteiligier oder die Stootskosse im Folle der Kostenerstottung im Regelfoll nicht
mehr ols die geseizlichen Gebühren erstotten muss.

München, den_ den

Dr. Jon Moritz Mondont

Vergütungsvereinborung RVG Stond: 
.l.9.2008


